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Sehr geehrte Frau , 
 
wir bedanken uns für die Möglichkeit der Stellungnahme zum Entwurf einer ersten Verord-
nung der Strahlenschutzverordnung. 
 
Der Dachverband für Technologen/-innen und Analytiker/-innen in der Medizin Deutschland 
e.V.  (DVTA) begrüßt insbesondere die Änderungen zum Schutz von schwangeren und stil-
lenden Personen klarer zu regeln und entsprechend der zum 31.12.2018 gültigen Rechtslage 
zu regeln. 
 
Eine Anmerkung haben wir aber zu B. Besonderer Teil zu Artikel 1 zu Nummer 1:  
Die Neuregelung des § 69 Strahlenschutzverordnung (StrlSchVO) soll der Klarheit dienen. 
Daher sollte in § 69 Abs. 2 StrlSchVO im letzten Halbsatz geregelt werden (Änderung in Fett-
druck):“ dass eine innere und äußere Exposition ausgeschlossen ist“.  
 
Begründung:  
Die Exposition einer schwangeren und stillenden Person kann innerlich wie äußerlich sein, 
wie schon die Regelung des § 21 Abs. 1 Satz 2 Röntgenverordnung: „Bei Personen, die sich 
im Kontrollbereich aufhalten, ist sicherzustellen, dass sie erforderliche Schutzkleidung tragen 
und die erforderliche Schutzausrüstung verwenden“, zeigt. Dies gilt umso mehr bei schwange-
ren oder stillenden Personen, um die Maßgaben des Mutterschutzgesetzes (insbesondere §§ 
9 Abs. 2 S. 1, 11 Abs.3  Nr. 1 MuSchG) zu erfüllen.  
§ 75 Abs. 1 StrlSchV n.F.) stellt in Bezug auf die äußere und innere Exposition vorrangig auf 
bauliche und technischen Vorrichtungen oder geeigneter Arbeitsverfahren ab. Er erfasst aber 
nicht, wie die Vorgängerregelung in § 21 Abs.1 S. 2 RöV, die notwendige Schutzausrüstung. 
Daher ist die vorbenannte Änderung (Fettdruck) in Bezug auf schwangere und stillende Per-
sonen eine sinnvolle Klarstellung in § 69 Abs. 2 StrlSchVO. 
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